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Gemeindevorstandssitzung vom 24. März 2026 

 
 
 
Anwesend: 
 

Högger Daniel, Gemeindepräsident (Vorsitz) 
Carnot René, Vizepräsident 
Jenal Eduard, Vorstandsmitglied 
Jenal Thomas, Vorstandsmitglied 
Wimmer Daniela, Vorstandsmitglied 
 

 
 
Altkleidersammlung vom 7. Mai 2026 

 
Am 7. Mai 2026 findet die nächste Altkleidersammlung in Samnaun statt.  
 
Die Altkleidersammlung findet wie folgt statt: 
 
Donnerstag, 7. Mai 2026 
09.00 Uhr – 10.15 Uhr Schulhausareal Samnaun-Compatsch (Parkplatz) 
10.45 Uhr – 12.00 Uhr Chasa Riva Samnaun Dorf (Parkplatz) 
 
Altkleider können in den Sammelsäcken, welche bei der ARA, in der Talsennerei und auf 
der Gemeindekanzlei bezogen werden können, während der oben publizierten Zeiten an 
den entsprechenden Sammelplätzen abgegeben werden.  
 
Die nächste Altkleidersammlung findet voraussichtlich am 5. November 2026 statt. 
 
Auftragsvergabe Belagssanierungen 2026 Gemeindestrassen und -
plätze  

 
Für die jährlich notwendigen Belagssanierungen (Asphaltierungen und Deckbeläge) der 
Gemeindestrassen und -plätze im ganzen Tal ist im Investitionsbudget 2026 der Betrag 
von Total CFH 150'000.00 enthalten (Asphaltierungen CHF 100'000.00, Konto 
6150.5010.00; Deckbeläge CHF 50'000.00, Konto 6150.5010.01). 
 
Das Büro Schneider Ingenieure AG hat die Arbeiten für die Belagssanierung 2026 ausge-
schrieben. Dabei wurden die Arbeiten an den einzelnen Strassenbereichen und Plätzen 
gesamtheitlich bei den Unternehmungen in der Region zur Offertstellung ausgeschrieben, 
um möglichst günstige Angebote zu erhalten. 
 
Folgende Angebote liegen vor (freihändiges Verfahren): 
 
HEW AG, Zernez      CHF 72'851.10  
Cellere Bau AG, Ardez     CHF 80'863.25  
 
Im April 2026 werden Begehungen durchgeführt. Anschliessend wird festgelegt, welche 
Belagssanierungen ausgeführt werden sollen. 
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Der Gemeindevorstand vergibt aufgrund der vorliegenden Offerten die verschiedenen As-
phaltierungsarbeiten und Deckbeläge im freihändigen Verfahren für den Betrag von 
CHF 72'851.10 an den günstigsten Anbieter, die Firma HEW AG, Zernez. 
 
Gesuch für eine Zustimmungserklärung der Gemeinde: Bewilligung 
für die Strassennutzung am Samstag, 9. August 2026 - Ironbike 

 
Samnaun Tourismus stellt mit Schreiben vom 17. März 2026 ein Gesuch um eine Zustim-
mungserklärung für den Ischgl Ironbike am Samstag, 8. August 2026. Der Streckenverlauf 
für den Ironbike auf schweizerischer Seite – Strecke EXTREME – entspricht grösstenteils 
jener von 2025, verläuft jedoch in umgekehrter Richtung wie folgt: 
 
Von Ischgl her kommend – Idalp – Ausser Viderjoch – Greitspitz – Salaaser Kopf - Salaa-
ser Eck – Alptrider Sattel – Alp Trida – Duty Free Laret Trail – den Milbach überqueren – 
Winkelgasse - Lärchenweg – Weststrasse – Salatsch – Tschischanaderstrasse – Wald-
weg – Pezzastrasse – Ravaisch Strasse – Pra da Tea – rechts vom Schergenbach auf 
dem Naturweg nach Samnaun Dorf – nach dem Musellalift den Schergenbach überqueren 
– Zeblasstrasse – via Ziehweg Richtung Zeblasjochbahn, weiter Richtung Salaaser Kopf 
– Höllkar Trail weiter Richtung Ischgl. 
 
Zusätzlich werde es auch wie in den letzten Jahren wieder die Strecke HARD geben, wel-
che von Ischgl – Idalp – Ausser Viderjoch – Greitspitz – Salaaser Kopf – Beargli – Ze-
blasstrasse – via Ziehweg Richtung Zeblasjochbahn, weiter Richtung Salaaser Kopf – 
Höllkar Trail – Ischgl führe. 
 
Es sind auf Schweizer Seite ca. 30 Streckenposten vorgesehen und zwei Verpflegungs-
posten. Die voraussichtliche Durchfahrtszeit in Samnaun ist zwischen 10.00 Uhr – 13.00 
Uhr. Eine Strassensperrung ist gemäss Schreiben nicht nötig, da an allen Abzweigungen 
Streckenposten vorgesehen sind. 
 
Der Gemeindevorstand hat das Gesuch geprüft. Er nimmt den Streckenverlauf des Iron-
bike zur Kenntnis und erteilt die Zustimmung für die Strassen- und Wegenutzung. 
 
Für landwirtschaftliche Fahrzeuge muss die Durchfahrt auf der Strecke Laret/Compatsch 
Richtung Alp Trida jederzeit gewährleistet sein. 
 
Anfrage TESSVM betr. Unterstützung der Enduro Rally, Aventyr En-
giadina 2026 

 
Nach dem Aventyr-Prolog 2025 plant die Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair 
AG (TESSVM), vom 19. – 23. August 2026 erstmals den Anlass «Aventyr Engiadina» 
durchzuführen. Die Idee zu diesem Event entstand auch im Zusammenhang mit dem Slo-
gan des Bike-Masterplans «Trai(l)s Vals». 
Es werden maximal 150 Teilnehmende erwartet, die sich während vier Tagen in Scuol zu 
einem Happening mit Rennformat treffen. 
Der Streckenverlauf startet in Scuol dann geht es weiter nach Val Müstair anschliessend 
nach Samnaun und endet wieder in Scuol, pro Tag erwarten die Fahrer*innen ca. 40 Kilo-
meter Trails, 1'000 Höhenmeter bergauf und 2'800 Höhenmeter bergab, unterstützt von 
Bergbahnen, Shuttle-Transfers und der eigenen Willenskraft. 
 
Mit Schreiben vom 24. März 2026 stellt Chantal Mayor, Eventmanagerin der TESSVM, ein 
Gesuch um eine Zustimmungserklärung für den Anlass «Aventyr Engiadina» welcher auf 
Gemeindeboden stattfindet und den Antrag, ob die benötigte Infrastruktur bzw. Materialien 
(z.B. Festbankgarnituren und Abfallbehälter) zur Verfügung gestellt werden können. 
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Der Gemeindevorstand hat die Anfrage von Chantal Mayor, Eventmanagerin bei TESSVM 
geprüft und beschliesst, die Durchführung für den Anlass «Aventyr Engiadina» auf dem 
Gemeindegebiet zu genehmigen. Der Werkdienst wird die TESSVM bei der Durchführung 
der Veranstaltung im Bereich Infrastruktur bzw. Materialien (z.B. Festbankgarnituren und 
Abfallbehälter) unterstützen. 
 
Befahren der Güterstrassen mit Motorfahrzeugen, Vignetten 2026 

 
Gemäss dem Reglement für das Befahren von Güter- und Waldstrassen mit Motorfahr-
zeugen ist das Befahren der Güterstrassen nur mit einer Ausnahmebewilligung der Ge-
meinde Samnaun erlaubt. 
 
Für die in Art. 2 aufgeführten Strassen werden folgende Ausnahmebewilligungen erteilt: 
 
Jahresbewilligung   CHF 100.00 
Monatsbewilligung   CHF   40.00 
Tagesbewilligung   CHF   10.00 
 
Die Bewilligungen werden auf der Gemeinde ausgestellt. Tagesvignetten sind zusätzlich 
auch im Büro von Samnaun Tourismus erhältlich. 
 
Für die Strecke Val Musauna – Zeblas gilt eine zeitliche Einschränkung (Fahrverbot von 
09.00 Uhr bis 17.00 Uhr). 
 
Das Befahren von Waldstrassen (Gross-Mutta, Curschiglias, Salantinas und Compatsch 
– Zanders ab Muttas Larettas) ist verboten. 
 
Dem Gebührenreglement zum Befahren von Güter- und Waldstrassen mit Motorfahrzeu-
gen wird ein Situationsplan angehängt, auf welchem bei problematischen Wegabschnitten 
die Endpunkte bezeichnet werden. Diese Präzisierung wird für folgende Strecken vorge-
nommen: 
 
• Urezza – Alp Trida / Alp Bella – Planer Salaas (Endpunkt) 
• Garage A. Jenal – Alp Trida / Alp Bella (Endpunkt) 
• Ruginna – Alp Trida / Alp Bella (Endpunkt) 
• Ravaisch – Muttauna (Endpunkt) 
• Val Musauna – Zeblas (Endpunkt) 
 
Gemäss Art. 7 des Reglements kann der Gemeindevorstand bei ungünstigen Strassen-
verhältnissen alle Fahrten verbieten oder für bestimmte Zeiten und/oder Fahrzeugkatego-
rien Beschränkungen erlassen. Das an die Strassen angrenzende Gelände darf nicht be-
fahren werden. Parkieren und Kreuzen darf nur an dafür vorgesehenen und geeigneten 
Stellen erfolgen. 
 
Die Vignettenpflicht auf den Gemeindestrassen wird von der Kantonspolizei Graubünden 
im Rahmen der Gemeindepolizeiaufgaben kontrolliert und bei Vergehen gebüsst. 
 
 
 
Samnaun, 31.03.2026 
 


